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Liebe BGB-Mitglieder

Im Zuge der Coronakrise haben 
Freizeitaktivitäten in der Natur 
einen enormen Aufschwung 
erlebt. So ist auch die Zahl der 
Biker und Wanderer, welche 
die Schönheit unserer Alpen 
entdeckt und schätzen gelernt 
haben, stark gestiegen. Diese 
Entwicklung ist zwar sehr erfreu-
lich, setzt aber gerade während 
der Sömmerungszeit ein gutes 
Miteinander von Mensch und 
Tier voraus. Das Beachten von 
Verhaltensregeln sowie die ver-
schiedenen Vorkehrungen der 
Alpbesitzer tragen dazu bei, 
Unfälle zu verhindern. Zu die-
sen Massnahmen gehören unter 
anderem die Weidezäune, die 
Landestierarzt Werner Brunhart 
im Hauptartikel des vorliegenden 
Infoblattes thematisiert.
Ausserdem enthält diese Num-
mer Nachrichten aus den Be-
reichen Liegenschaften und 
Personal sowie den Terminka-
lender. Am 7. September findet 
unsere ordentliche Genossen-
schaftsversammlung statt und 
im Herbst stehen noch zwei 
Frontage auf dem Programm, 
wobei die Obstbaumpflege im 
November bereits ausgebucht 
ist. Für den Einsatz vom 23. Ok-
tober auf den Allmeinden neh-
men wir jedoch weiterhin gerne 
Anmeldungen entgegen. Wir 
hoffen, diese Anlässe plange-
mäss durchführen zu können, 
und freuen uns auf eine zahl-
reiche Teilnahme.

Freundliche Grüsse

Silvio Wille
Vorsitzender

Gesömmerte Rinderherden verän-
dern sich im Lauf der Zeit. Waren 
früher oft Jungvieh und Milchkühe 
über den Sommer auf den Alpen, so 
trifft man heute auch auf Mutterkuh-
herden. Diese spielen für den Erhalt 
der Alpen eine wichtige Rolle. 
Einerseits macht es Freude, die 
gemischten Herden zu beobachten, 
andererseits darf der schöne An-
blick nicht darüber hinwegtäuschen, 
dass sie eine Herausforderung für 
die Gewährleistung der Sicherheit 
von Mensch und Tier sind. Unfälle 
mit Rindern machen dabei immer 
schnell Schlagzeilen. Oft wird dann 
berichtet, dass die Tiere vermeintlich 
aggressiv reagierten oder auf ver-
kehrsreiche Strassen gelangten.

Prävention sorgfältig planen
Sowohl in unserem Zivilrecht als 
auch in der Sömmerungsverordnung 
sind Bestimmungen festgelegt, die 
durch die Tierhalter zu befolgen 
sind, damit sie wegen eines Unfalls 
mit ihren Tieren nicht die Sorgfalts-
pflicht verletzen. Die Alpgenossen-
schaften beurteilen anhand einer 
Checkliste verschiedene Risikofak-
toren für ihre Weide sowie die dar-
auf gehaltene Herde und erstellen 
ein Reglement. Der Alpsituation ent-
sprechend angepasste Vorkehrun-
gen verhindern so vielfach, dass es 
zu fatalen Unfällen kommt. Solche 
Massnahmen sind unter anderem: 
die Auswahl der zu weidenden Tiere, 
eine sichere Einzäunung oder Schil-

Rinderherden auf Alpen und auf Weiden um das Dorf herum prägen 
in der warmen Jahreszeit unser Landschaftsbild. Dabei sind die An-
sprüche an eine gute und sichere Umzäunung gestiegen. Immer öfter 
werden daher die mobilen Systeme mit einem klassischen «Viehhüter» 
direkt beim Zaun ersetzt. An ihre Stelle treten fixe Systeme mit zwei 
Drähten, die mit einem speziellen Weidezaungerät am Stromnetz an-
geschlossen sind.
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Weidezäune müssen viele 
Bedürfnisse abdecken
Werner Brunhart

Personalnachrichten

Vielen Dank und alles Gute
Michael Vetsch hat während rund 
zwei Jahren das Team unseres 
Forstbetriebs verstärkt. Ende Mai 
ist er aus den Diensten der BGB 
ausgetreten und hat den Schritt in 
die Selbstständigkeit gewagt. Wir 
danken Michael für seinen Einsatz 
im Balzner Wald und wünschen 
ihm bei seiner neuen beruflichen 
Herausforderung viel Erfolg.

Herzlich willkommen
Am 1. Juni hat Wolfgang Kofler bei 
uns seine Stelle als Mitarbeiter für 
den Forstbetrieb und das Holzheiz-
werk im Neugrüt angetreten. Zu-
sammen mit seinen Kollegen ist 
er insbesondere für die Jungwald-
pflege sowie den Unterhalt von 
Wanderwegen, Forststrassen und 
Steinschlagverbauungen zustän-
dig. Ein weiterer Schwerpunkt sei-
ner Tätigkeit sind die Wartung und 
Reparatur von Anlagen und Ma-
schinen. Wir wünschen Wolfgang 
viel Freude bei seinen vielfältigen 
Aufgaben.

Super gemacht!
Unsere herzliche Gratulation geht 
an Simon Frick zum erfolgreichen 
Abschluss seiner dreijährigen Forst-
wartlehre. Er ist der 25. Lernende, 
der seine Ausbildung im Balzner 
Forstbetrieb absolviert hat, für den 
bis zur Gründung der Bürgerge-
nossenschaft im Dezember 2004 
die Gemeinde zuständig war. Es 
freut uns sehr, dass Simon unse-
rem Team erhalten bleibt und sich 
weiterhin für einen gesunden und 
klimafitten BGB-Wald einsetzt.

Die Bürgergenossenschaft Balzers bildet in ihrem Forstbetrieb 
regelmässig Lernende aus. Für 2022 ist bei uns eine 

Lehrstelle als Forstwart/-in
frei. Bereitet es dir Freude, in und mit der Natur zu arbeiten? 
Bringst du neben guter körperlicher Verfassung auch hand-
werklich-praktische Begabung und technisches Verständnis 
mit? Möchtest du einen verantwortungsvollen Beruf mit einem 
hohen Grad an Selbstständigkeit erlernen? – Dann sind unsere 
Wälder der richtige Arbeitsplatz für dich.

Schicke deine vollständigen Bewerbungsunterlagen bis zum 
10. September 2021 an:

Bürgergenossenschaft Balzers
Höfle 36, 9496 Balzers
E-Mail: bgb@bgb.li

Die Absolvierung einer Schnupperwoche in unserem Forst-
betrieb gilt als Voraussetzung für die Lehrstelle.

Für weitere Auskünfte steht dir Förster Gerhard Wille gerne 
zur Verfügung (Tel.: 079 354 99 39).

Termine 2021

Dienstag, 7. September
Genossenschaftsversammlung

Mitte September
Ausschreibung Los- und Brennholz

Samstag, 23. Oktober
Frontag auf den Allmeinden

Samstag, 20. November
Frontag Obstbaumpflege

Anfang Dezember
Versand Infoblatt Nr. 26

Liegenschaften

Zu verkaufen:

Landwirtschaftsgrundstück
Parzellennummer 3628, Oberau,
Plan Nr. 27, 565 m2

Zu vermieten:

Egerta 47
Lagerraum im EG, 87 m2

Nettomiete: CHF 696.00
Autoabstellplatz: CHF 30.00
Verfügbarkeit: ab 1. Januar 2022 
oder nach Vereinbarung

Überbauung Höfle
Tiefgaragenplätze
Miete: CHF 100.00

Die Elektrozäune auf den BGB-Weiden sind mit Warnschildern gekennzeichnet.



Vorstand

Silvio Wille
Vorsitzender
Tel. G: 384 44 66
silviowille@adon.li

Arthur Büchel
Vorsitzender-Stellvertreter
Ressort Finanzen
Tel. G: 399 33 33
bmh@bmh.li

Marco Frick
Ressort Liegenschaften
Tel. P: 384 59 01
marco.frick@oerlikon.com

Herbert Hasler 
Ressort Wald
Tel. P: 384 21 05
haslerherbert@adon.li

Barbara Vogt
Ressort Alp- und Landwirtschaft
Mobil: 079 444 87 06
aramis@adon.li 

Sekretariat

Rita Vogt-Frommelt
Tel.: 384 01 05
bgb@bgb.li

Forstdienst

Gerhard Wille
Tel.: 384 39 39
Mobil: 079 354 99 39
gerhard.wille@bgb.li

der mit dem Hinweis auf Mutterkuh-
herden sowie zu Verhaltensregeln, 
die es beim Betreten der Weide zu 
beachten gilt.

Weg vom Stacheldraht
Bei den Weidezäunen setzen sich 
auf den Balzner und Mälsner Alpen 
je nach Situation fixe Systeme 
durch. Sie wurden schon vor Jah-
ren eingeführt und hatten neben 
dem Sicherheitsaspekt auch die 
Beseitigung von alten, rostigen und 
vielerorts eingewachsenen Stachel-
drähten zum Ziel. Diese sind bei uns 
für die Umzäunung von Rinderwei-
den nach wie vor erlaubt, bergen 
aber nicht unerhebliche Verletzungs-
gefahren für Vieh und Wildtiere. 
Man darf sagen, dass Balzers hier 
grosse Anstrengungen unternimmt 
und unternommen hat, und zwar 
schon zu einer Zeit, als diese Land-
schaftspflege noch nicht durch das 
Land unterstützt wurde. 

Vorsicht mit Hunden
Weidezäune sind auch immer wie-
der Thema, wenn Wanderer mit die-
sen schlechte Erfahrungen machen. 
Oftmals berühren deren Hunde bei
einem Zaun den unteren der beiden 
stromführenden Drähte mit dem
Schwanz. Meist erschrecken sie 
dann heftig und jaulen auf. Lebens-
gefährlich dürfen solche Strom-
schläge nicht sein, sie sind jedoch 
sehr unangenehm. Gerade bei 
einer Weide mit Mutterkühen ist 
es wichtig, den Hund an der Leine 
zu führen. Dadurch können zwei 
Risiken stark minimiert werden: zum 
einen, dass der Hund mit dem Zaun 
in Kontakt gerät, und zum anderen, 
dass er den Mutterinstinkt der Kuh 
weckt, die ihn als natürlichen Feind 
ansieht. Oftmals gilt der Angriff einer 
Mutterkuh deshalb dem neugierigen 
Hund und nicht dem Menschen. 

Kommt es trotz weiträumiger Um-
gehung der Herde zu einer bedroh-
lichen Situation, so ist der Hund 
unmittelbar freizulassen, damit er 
flüchten kann. 

Hinweistafeln beachten
Seit mehreren Jahren hirten für 
die Bürgergenossenschaft Gerold 
Büchel und Aldo Wille auf der Alp 
Lida sowie auf der Balzner und 
Mälsner Allmeind. Sie hängen je-
weils entsprechende Hinweisschil-
der an die Zäune, wenn diese Strom 
führen und einen Weg kreuzen oder 
an diesem entlang führen. Werden 
die Rinder in einem anderen Ge-
biet gehalten, so kann der Zaun 
der nicht beweideten Koppel in der 
Regel stromlos geschaltet werden 
und die Schilder werden entfernt. 
Bei geringem Grasvorkommen im 
Herbst können sich die Rinder auf 
einer weiten Fläche über mehrere 
Koppeln verteilen, sodass weder sie 
noch die Stromhinweisschilder an 
jeder Stelle zu sehen sind. Gerade 
in solchen Fällen ist beim Betreten 
der Weide Vorsicht geboten. 

Sicheres Miteinander
Um die Gefahr von Stromschlägen 
zu reduzieren, wird laufend geprüft, 
ob Wege ausgezäunt werden kön-
nen. Wo möglich, werden solche 
Lösungen angestrebt, und zwar vor 
allem bei offiziellen Wanderwegen. 
Eine völlige Trennung von Weide 
und Weg ist aber weder nötig noch 
wünschenswert. Mit richtigem Ver-
halten sowie Verständnis und Res-
pekt tragen wir dazu bei, dass wäh-
rend des Alpsommers Begegnungen 
mit Weidetieren – seien sie gewollt 
oder ungewollt – problemlos verlau-
fen. Ein neugieriges Rind, das un-
seren Rucksack begutachtet, kann 
so zu einem bleibenden Erlebnis 
werden.

Verhaltenstipps der Beratungsstelle für Un-
fallverhütung in der Landwirtschaft (BUL).

Liegenschaften

Die Bürgergenossenschaft ist Eigen-
tümerin einer stattlichen Anzahl Lie-
genschaften. Da die meisten schon 
älter sind, fallen neben den laufen-
den Unterhaltsarbeiten immer wie-
der grössere Investitionen an. 

So musste der Holzstall im Gebiet 
Wesle auf Fläscher Gemeindege-
biet teilweise saniert werden. Die 
BGB hatte diesen 2018 mit dem 
Grundstück Nr. 273, 10‘232 m2, 
erworben. Da die Parzelle in der 
Grundwasserschutzzone liegt, hat 
die Gemeinde den Kauf sehr befür-
wortet und CHF 30‘000.00 des Prei-
ses in Höhe von CHF 100‘000.00 
übernommen. 

Die Liegenschaft Prär 6 wurde in 
den Jahren 1838/39 als Schulhaus 
für den Dorfteil Mäls errichtet. 1869 
konnte das neue Schulhaus Unterm

Schloss bezogen werden, das aus-
reichend Platz für alle Klassen der 
Gemeinde bot. In der Folge wurde 
das Gebäude auf der Prär als Leh-
rerwohnung genutzt. Heute sind 
dort zwei Mietwohnungen unterge-
bracht. Nachdem 2018/19 eine 
grundlegende Renovierung der 
Räumlichkeiten im ersten Ober-
geschoss vorgenommen worden 
war, musste nun die Ölheizung 
ersetzt werden. Aus ökologischen 
Aspekten hat sich der Vorstand für 
den Einbau einer Pelletheizung 
entschieden.

Erfreulicherweise konnte die BGB 
im letzten Jahr ihren Liegenschafts-
bestand erweitern. Die Genossen-
schaftsversammlung sprach sich 
auf Vorschlag des Vorstandes mit 
grosser Mehrheit dafür aus, das ver-
traglich eingeräumte Vorkaufsrecht 
für das Einfamilienhaus Irafrieg 22, 
Baujahr 2001, wahrzunehmen. Mitt-
lerweile ist auch dieses vermietet, 
sodass die Bürgergenossenschaft 
trotz des Überangebots auf dem 
Immobilienmarkt aktuell bei ihren 
Liegenschaften keine Leerstände zu 
verzeichnen hat.

Sicher im Weidegebiet

rindvieh.bul.ch

Richtiges Verhalten beim Kontakt mit Rindern:


